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RS OGH 1992/11/26 15Os42/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1992

Norm

KO §1 ff

StGB §156

StPO §5 A

Rechtssatz

Mit dem in Rechtskraft erwachsenen Konkursö3nungsbeschluß treten alle Konkursfolgen ein, mithin auch die

Verp7ichtung des Gemeinschuldners, alle Einkünfte an die Masse abzuführen, sofern sie ihm nicht ausdrücklich vom

Masseverwalter zu seinem und seiner Familie unerläßlichen Unterhalt belassen werden (§ 5 Abs 1 KO). Es erübrigt sich

damit, ein Sachverständigengutachten über einen hypothetischen Verlauf eines an Stelle des rechtskräftig

eingeleiteten Konkursverfahrens zu =ngierenden Ausgleichsverfahrens einzuholen; ein solches Gutachten könnte nicht

die Rechtswirkungen eines rechtskräftig eingeleiteten Konkursverfahrens beseitigen (siehe Seiler JBl 1981,561 ff).
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